
2.5. Essenausgabe im Verwahrraum

B e a c h t e  :

9 Unter den Bedingungen des ständigen Verschlusses 
der Verwahrräume bietet die Essenausgabe verstärkt 
Möglichkeiten für eine unerlaubte Verbindungsauf
nahme und den illegalen Informationsaustausch (von 
Kassibern u. ä.). Sie sind durch besondere Wachsam
keit zu verhindern.

9 Die Essenausgabe ist entsprechend den Festlegungen 
abzusichern.

M a ß n a h m e n  :

ф Durchführung stichprobenartiger Kontrollen der aus
zugebenden Lebensmittel auf versteckte Gegen
stände, Kassiber u. a.

• Verhaltensregeln bei der Essenausgabe:

— jeweils nur einen Verwahrraum (bzw. eine Klappe) 
öffnen, sofern nicht anderes bestimmt ist (beim 
Aufschluß des Verwahrraums Grundregeln be
achten);

— Tür weit öffnen; Weisungserteilung an Essenaus
geber, die Verpflegung auszugeben;
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